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Neubau Doppelkindergarten Siegwaldweg, Investitionskredit  

- Bericht des Gemeinderats zum Anzug Thomas Strahm und Kons. betreffend Variante 

Projekt Doppelkindergarten Siegwaldweg (Nr. 18-22.620.03) 

 

Kurzfassung:  

Der bestehende Doppelkindergarten auf dem Grundstück Siegwaldweg 9 in Riehen wurde 

1927 erbaut und 1969 erweitert. Der Bau ist stark in die Jahre gekommen. Er ist sanierungs-

bedürftig, energetisch ungenügend und entspricht vom Raumprogramm her in keiner Weise 

mehr den heutigen Standards für Kindergärten. 

Zur Durchführung eines Architekturwettbewerbs für einen Ersatzneubau hat der Einwohnerrat 

am 28. September 2017 einen Projektierungskredit über CHF 210’000 bewilligt, aus welchem 

das Projekt «vita hortus» des Basler Architekturbüros Morger Partner Architekten AG als Sie-

ger hervorging. Ein Rekursverfahren gegen das Projekt durch Nachbarn sowie dessen Wei-

terzug bis vor das Appellationsgericht konnte mit dem schriftlichen Gerichtsurteil vom 17. Sep-

tember 2021 beigelegt werden. Die Rekurrenten haben den Entscheid nicht an das Bundes-

gericht weitergezogen, somit ist das Urteil seit dem 14. Januar 2022 rechtskräftig.  

Im Weiteren wurde am 28. November 2019 ein Anzug von Thomas Strahm und Kons, einge-

reicht, welcher ergänzend zum Basisprojekt die Prüfung einer Projektvariante mit Unterkelle-

rung wünschte.  

Das Basisprojekt gemäss Variante 1 (ohne Unterkellerung) und dem erforderlichen Investiti-

onskredit von CHF 4'235’000 wie auch die Projektvariante 2 (mit Teilunterkellerung) und ei-

nem Investitionskredit von CHF 4'920’000 liegen als Bauprojekt mit dem Kostenvoranschlag 

über +/-10 % vor. Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, für die Realisierung eines 

Doppelkindergartens mit Mehrzweckraum diesen zwei Varianten und spricht sich für die Va-

riante 1 (ohne Unterkellerung) aus. Für beide Varianten beantragt er einen zusätzlichen In-

vestitionskredit über CHF 809'000 für die Erstellung eines Kindergartenprovisoriums während 

der Bauzeit. 

 

Politikbereich: Bildung und Familie 

 

Auskünfte erteilen: Die zuständige Gemeinderätin, Silvia Schweizer, 079 379 79 10 

Der Fachbereichsleiter Hochbau, Patrick Scheffler, 061 646 82 53 

Im Januar 2022  



 

  

Seite 2 1. Einleitung 

1.1. Architekturwettbewerb Neubau Doppelkindergarten mit Mehrzweckraum 

Der bestehende Doppelkindergarten auf dem Grundstück Siegwaldweg 9 in Riehen wurde 

1927 erbaut und 1969 erweitert. Der Bau ist stark in die Jahre gekommen. Er ist sanierungs-

bedürftig, energetisch ungenügend und entspricht vom Raumprogramm her in keiner Weise 

mehr den heutigen Standards für Kindergärten. Darum wurde im 2016 mit einem Planerwahl-

verfahren nach Lösungen gesucht, den bestehenden Bau zu sanieren und zu erweitern. Die-

ses Verfahren brachte keine zufriedenstellende Lösung hervor, eine Sanierung und Erweite-

rung ist nicht mehr sinnvoll. Der bestehende Doppelkindergarten soll daher abgebrochen und 

durch einen Neubau ersetzt werden. In der Einwohnerratssitzung vom 28. September 2017 

wurde der Projektierungskredit für einen Architekturwettbewerb gemäss der »Variante B 

(plus): Neubau eines Doppelkindergartens mit Drittnutzung im Untergeschoss« gutgeheis-

sen1. Weiter sollten gemäss Variante B (plus) im Architekturwettbewerb Entwicklungsmög-

lichkeiten für die zukünftigen Erweiterungen des Kindergartens aufgezeigt werden. Im Rah-

men des Architekturwettbewerbs wurden 17 Entwürfe eingereicht. Die Ergebnisse wurden in 

einer öffentlichen Ausstellung im Gemeindehaus vom 17. bis 28. September 2018 präsentiert. 

Als Siegesprojekt ging der Beitrag «vita hortus» des Basler Büros Morger Partner Architekten 

AG hervor. 

 

1.2. Anzug Thomas Strahm und Kons. betreffend Variante Projekt Doppelkindergarten 
Siegwaldweg 

 

An seiner Sitzung vom 28. November 2019 überwies der Einwohnerrat den Anzug Thomas 

Strahm und Kons. betreffend Variante Projekt Doppelkindergarten Siegwaldweg an den Ge-

meinderat. Ziel des Anzugs war, das Projekt mit einer Unterkellerung auszuarbeiten und dem 

Einwohnerrat zwei Varianten vorzulegen, jeweils eine mit und eine ohne Unterkellerung. Der 

Einwohnerrat wurde in seiner Sitzung vom 29. April 2020 in einem Zwischenbericht über die 

Planung einer entsprechenden Variante orientiert, dieser Anzug wurde in der April-Sitzung 

2020 vom Einwohnerrat stehen gelassen2. 

Inzwischen wurde die Projektvariante 2 mit Unterkellerung auf denselben Planungsstand (mit 

Kostenvoranschlag) wie das Basisprojekt (Variante 1) ausgearbeitet. Ein Kellergeschoss an 

die nachbarliche Grundstücksgrenze zu bauen ist anspruchsvoll und wird entsprechend teuer. 

Im Hinblick, dass im Erdgeschoss der Raumbedarf gemäss den kantonalen Raumstandards 

für Kindergärten vollumfänglich eingehalten wird, stellt sich die Frage nach der Verhältnis-

mässigkeit von Lagerräumen und Kosten. Details werden im Kapitel 10 zum Bericht der An-

zugsbeantwortung dargestellt und erläutert. 

  

                                                
1https://www.riehen.ch/sites/default/files/files/geschaeft/14-18.126.01_projkredit_doppelkindergar-
ten_siegwaldweg_mit_anlagen_spbf.pdf. 
2 18-22.620 Anzug Thomas Strahm und Kons. betreffend Variante Projekt Doppelkindergarten Sieg-
waldweg | Riehen 

https://www.riehen.ch/sites/default/files/files/geschaeft/14-18.126.01_projkredit_doppelkindergarten_siegwaldweg_mit_anlagen_spbf.pdf
https://www.riehen.ch/sites/default/files/files/geschaeft/14-18.126.01_projkredit_doppelkindergarten_siegwaldweg_mit_anlagen_spbf.pdf
https://www.riehen.ch/gemeinde-riehen/politik/einwohnerrat/geschaefte/18-22620-anzug-thomas-strahm-und-kons-betreffend
https://www.riehen.ch/gemeinde-riehen/politik/einwohnerrat/geschaefte/18-22620-anzug-thomas-strahm-und-kons-betreffend


 

  

Seite 3 1.3. Generelles Baugesuch, Baubewilligungsverfahren und Einsprachen  

Zu Beginn der Projektierungsphase wurde auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses ein 

generelles Baubegehren eingereicht. Dagegen wurde von Anwohnenden Einsprache erho-

ben, welche vom Bauinspektorat abgewiesen wurde. Gegen diesen Entscheid wurde rekur-

riert. Die Baurekurskommission wies den Rekurs ebenfalls ab. Auch dagegen rekurrierten die 

Anwohnenden und der Fall wurde daher vor dem Appellationsgericht behandelt. Das Ge-

richtsverfahren wurde am 17. September 2021 durchgeführt. Die Rekurse sind ebenso vom 

Appellationsgericht abgewiesen worden. Das Gericht hält es auch nach der Durchführung des 

Augenscheins für erwiesen, dass das Projekt eine gute Gesamtwirkung erzeugt. 

Aufgrund der Dringlichkeit an Schulraum hat die Baukommission zusammen mit den verant-

wortlichen Architekten, den Fachplanern, den Landschaftsarchitekten und den Verantwortli-

chen der Gemeinde Riehen das Wettbewerbsprojekt auch während der Einsprachefristen bis 

zur Bauprojektreife weiterbearbeitet. Gegenüber dem Entwurf Stand Architekturwettbewerb 

wurde der Mehrzweckraum vergrössert, somit wird zukünftig eine hohe Flexibilität zur Nut-

zung dieses Raumes erreicht. Ohne weitere Baumassnahmen kann dieser umgehend von 

einer dritten Kindergartengruppe genutzt werden. Sollte weiterhin ein Mehrzweckraum an die-

sem Ort gewünscht werden, lässt das Entwurfskonzept hierfür eine bauliche Erweiterung zu. 

Konkrete Pläne, Visualisierungen und ein detaillierter Kostenvoranschlag, die dem Einwoh-

nerrat als Grundlage für seinen Entscheid dienen, liegen der Vorlage im Anhang bei. 

 

1.4.  Provisorien während der Bauarbeiten 

Während den Bauarbeiten bedarf es temporärer Schulräume für die jetzigen Kindergarten-

klassen. Als möglicher Standort dafür steht ein Bereich auf dem Schulareal der Primarschule 

Wasserstelzen zur Verfügung. Hierfür ist ein einfaches und zweckmässiges eingeschossiges 

Raumprovisorium vorgesehen, mit demselben Standard, wie es auf der Essiganlage während 

des Neubaus des Kindergartens an der Paradiesstrasse zum Einsatz kam. Die Raummodule 

sollen für den benötigten Zeitraum gemietet werden. Für die Tiefbauarbeiten, für den Auf- und 

Abbau und die Wiederherstellung der Umgebung nach Abbau der Raummodule fallen zusätz-

lich zu den Mietkosten Investitionskosten an, die mit dieser Vorlage durch den Einwohnerrat 

gesprochen werden sollen. Das Provisorium wird nach der Übergabe des Neubaus zurück-

gebaut und die Grünfläche wird wiederhergestellt. 

 

 

2. Rahmenbedingungen und Entwicklungen im Projekt  

Aufgrund der im 2017 von der Schulverwaltung Riehen prognostizierten Schülerzahlen wurde 

am Standort Siegwaldweg 9 ein Doppelkindergarten benötigt. Zudem sollte u. a. für das Quar-

tier ein Mehrzweckraum eingeplant werden. Als Grundlage für die Planung des Kindergartens 

diente der kantonale Raumstandard für Kindergärten. Dieser wurde quantitativ wie auch qua-

litativ beim vorliegenden Basisprojekt eingehalten. 

Der ursprünglich geplante Doppelkindergarten mit Drittnutzung hätte Platz für zwei Kindergar-

tengruppen zu je maximal 22 Kindern geboten. Damit wäre ein Eins-zu-Eins-Ersatz mit den 

Räumlichkeiten für zwei Kindergärten sowie zusätzlich ein Mehrzweckraum für eine Dittnut-

zung geschaffen worden. Auf Grund der prognostizierten Zunahme an Schülerinnen und 



 

  

Seite 4 Schülern in ganz Riehen und insbesondere auch in Riehen Süd wurde es als sinnvoll erachtet, 

die Möglichkeiten einer späteren Raumerweiterung auf drei vollwertige Kindergärten, neben 

dem Mehrzweckraum gemäss kantonalem Schulraumstandard, zu einem Teil der Wettbe-

werbsaufgabe zu machen. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Siegerprojektes «vita hortus» durch die Baukommis-

sion fand inzwischen eine weitere Anpassung der Aufgabenstellung statt. Mit der Ausgestal-

tung des vorgesehenen Mehrzweckraums als möglicher zusätzlicher Kindergartenraum lies-

sen sich verschiedene Vorteile nutzen und es könnte auf einen späteren Erweiterungsbau 

verzichtet werden. Dies liesse pädagogische und betriebliche Synergien in der Kindergarten-

Nutzung entstehen. 

 

 

3. Bauprojekt «Basisprojekt gemäss den Vorgaben der kantonalen Raumstandards» 

3.1.  Entwurf 

Die Parzelle für den neuen Doppelkindergarten am Siegwaldweg liegt in einem typischen 

Wohnquartier in Riehen und befindet sich in der Wohnzone 2a. Das Baugesetz sieht für mehr-

geschossige Bauten einen Grenzabstand von mehreren Metern vor. Deshalb kann nur die 

Mitte der Parzelle sinnvoll überbaut werden. 

Der wichtige bespielbare Aussenraum für die Kinder würde sich auf einen Reststreifen zwi-

schen dem Gebäude und der Parzellengrenze reduzieren, der ein gestalterisch ungeeigneter 

Freiraum wäre und die Nutzung einschränke. Auch wäre die Pausenaufsicht der Lehrperso-

nen so nicht gegeben und die Lärmimmissionen gegenüber der Nachbarschaft nicht optimal. 

Fazit: Die baugesetzlichen Grundlagen der Wohnzone 2a eignen sich an diesem Ort nicht für 

die Erstellung eines mehrgeschossigen Kindergartens. Das Baugesetz sieht jedoch für ein-

geschossige Bauten, die nicht höher als drei Meter über gewachsenem Terrain sind, keinen 

Grenzabstand vor. Diese Bestimmung schafft die Möglichkeit, das Gebäude ganz an die 

Grenze zu legen und den Innenraum als grossen zusammenhängenden Freiraum zu erhalten. 

Der Mehrzweckbereich im hinteren Gebäudeteil kann durch einen dritten Kindergartenraum 

kurzfristig ersetzt werden, ohne dabei die Typologie der Anlage in ihrem Charakter zu verän-

dern. Durch ein leichtes Absenken des Terrains im Gartenhof und die zusätzliche Neigung 

des Daches zum Innenhof wird eine lichte Raumhöhe von mind. 2.30 bis etwa 3 Metern er-

reicht. 

 

3.2. Einbindung in die bauliche Umgebung im Siegwaldweg 

Die Parzelle für den neuen Doppelkindergarten am Siegwaldweg liegt in einem typischen 

Wohnquartier in Riehen und befindet sich in der Wohnzone 2a. Die Umgebung zeichnet sich 

hauptsächlich durch 2-geschossige Doppel- oder Reihenhäuser aus und kann als homogen 

bezeichnet werden. 

Der Kindergarten inmitten des Wohnquartiers darf sich aufgrund seiner öffentlichen Nutzung 

vom Umfeld allerdings abheben. Dies geschieht, indem das eingeschossige Gebäude entlang 

der Parzellengrenze gebaut wird. Dennoch fügt sich der neue Kindergarten behutsam ins 

Quartier ein. 

 



 

  

Seite 5 3.3.  Architektur  

 

«Basisprojekt» 

Die Architekten machen die baurechtlichen Einschränkungen der Parzelle für diese Bauauf-

gabe geschickt zur Ausgangslage ihres Entwurfs. Mit einer bis zu drei Meter hohen Bebauung, 

die keine Abstandsvorschriften einhalten muss, können sie die Mitte der Parzelle offenhalten. 

Eine Gartenmauer aus erdfarbenem Wärmedämmbeton wird in Schichten eingebracht und 

erinnert an Gartenmauern aus Stampflehm. Diese umgibt nahezu den ganzen Parzellenrand. 

Als Brandwand zu den Nachbarparzellen bleibt sie fensterlos. 

Im Süden verformt sich die Mauer und zeichnet entlang der Baulinie den Kronenumfang der 

beiden geschützten Bäume nach. 

Das eingeschossige Gebäude selbst, das direkt an die Mauer gebaut wird, besteht aus einer 

Holzkonstruktion. Die Grundrisse funktionieren nach einem einfachen und wiederholenden 

Prinzip für die einzelnen Kindergartengruppen und der allfälligen Drittnutzung. Die einzelnen 

Räume haben eine angenehme Proportion, sind gut belichtet, flexibel und multifunktional 

nutzbar. Frei angeordnete Dachoberlichter schaffen schöne Lichtakzente im Innenbereich. 

Dort, wo die Fassade nicht an die Grundstücksgrenze reicht, schaffen drei runde Fenster in 

der Gartenmauer gezielte Durchblicke zum Siegwaldweg und umgekehrt vom Strassenraum 

in den Gartenhof des Kindergartens. Die vollständig mit raumhoch verglasten Fenstertüren 

zum Aussenraum bestehende Fassade ermöglicht eine direkte Verbindung vom geschützten 

Innenraum über einen gedeckten Aussenraum zum Garten. 

Die Grundrisse sind einfach und klar organisiert, entlang der Mauer angeordnet und zum Gar-

tenhof orientiert. Die Räume werden Universalräume sein, um unterschiedliche Raumsituati-

onen (Spielecke, Nische, Werkstatt, Atelier, Bewegungsraum u.a.) jederzeit und uneinge-

schränkt je nach pädagogischem Konzept der Lehrpersonen zu ermöglichen. Ein grosszügi-

ges Vordach entlang der gesamten Gartenfassade ermöglicht eine Nutzung des Aussen-

raums auch bei schlechtem Wetter. 

Im Innenraum ist Holz das prägende Material. Die Wände werden mit einer Holzschalung 

belegt. Der gegossene Boden der Innenräume wird durch seine Beschaffenheit und Robust-

heit als unmittelbare und schwellenlose Erweiterung des Aussenraums verstanden. Das leicht 

nach innen geneigte Dach ist extensiv begrünt. 

Der Mehrzweckbereich im hinteren Gebäudeteil kann kurzfristig ohne zusätzliche bauliche 

Massnahmen für eine dritte Kindergartengruppe genutzt werden. Durch ein leichtes Absenken 

des Gartenhofs im Arealinnern und die zusätzliche Neigung des Daches nach innen, wird eine 

lichte Raumhöhe von mind. 2.30 bis etwa 3 Metern erreicht. 
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Visualisierung Wettbewerb 

 

 

Variante «Teilunterkellerung» 

An seiner Sitzung vom 28. November 2019 hat der Einwohnerrat den Anzug Thomas Strahm 

und Kons. betreffend Variante Projekt Doppelkindergarten Siegwaldweg überwiesen. Der Ge-

meinderat wurde gebeten, zu prüfen und zu berichten, wie eine teilweise oder ganz unterkel-

lerte Variante alternativ zur jetzigen Planung zu projektieren wäre und was diese im Vergleich 

zur Variante ohne Keller kosten würde. Das Gebäude mit einer Unterkellerung ist dem Parla-

ment mit dem bereits aufgegleisten Projekt als Alternative vorzulegen. 

Im Zwischenbericht der April-Sitzung wurde dem Einwohnerrat zum o. g. Anzug berichtet, 

dass bei der Behandlung des Investitionskredits zum Kindergartenneubau Siegwaldweg zwei 

Varianten vorgestellt werden, eine mit und eine ohne Unterkellerung. Dem Einwohnerrat wer-

den daher zwei Beschlussvarianten in dieser Vorlage unterbreitet. Der Anzug wurde stehen-

gelassen. 

 

In der Projektierungsphase wurden verschiedene Varianten bezüglich Grösse und Nutzungen 

eines Kellergeschosses geprüft. Die baulichen Herausforderungen eines Untergeschosses 

liegen bei diesem Projekt an der allseitigen Grenzbebauung des Kindergartens. Dies macht 

ein solches Vorhaben aufwendig und entsprechend teuer.  

Der Gemeinderat hat sich deshalb für eine einfache Teilunterkellerung entschieden, die ledig-

lich Nutzungen wie Lager- und Technikräume vorsieht.  

 

Das Basisprojekt wird durch eine Teilunterkellerung mit einer Nutzfläche über 135 m² ergänzt. 

Diese beinhaltet den Technikraum und schafft über die kantonalen Raumstandards hinaus-

gehende zusätzliche Lagerflächen von ca. 123 m². Durch diese Massnahme wird das Projekt 

statisch sowie haustechnisch komplexer, z. B. benötigt das Untergeschoss eine mechanische 

Lüftung und der Treppenraum sowie der Haustechnikraum erfordern die Ausbildung eigener 

Brandabschnitte. Die Verschiebung des Technikraums in das UG kompensiert den Flächen-

verlust des Treppenraums im EG. Für die Erstellung des Treppenraums und für die übrige 

Baugrube bedarf es einer speziellen und aufwendigen Wandkonstruktion für die spezifischen 



 

  

Seite 7 statischen Anforderungen zur Nachbarsgrenze. Der Ausbaustandard wird entsprechend der 

Nutzung einfach gehalten. 

 

3.4. Aussenanlage 

Die Aussenanlage stellt sich bei beiden Varianten, mit und ohne Unterkellerung, gleich dar. 

Innerhalb des neuen Kindergartens entsteht ein geschützter Innenhof, welcher gegenüber 

dem bestehenden Terrain abgesenkt ist. Er wird durch eine grosse Spielwiese im Norden, 

Spielhügel in der Mitte des Areals und nischenreiche, naturnahe Spielzonen im Süden unter-

teilt. 

Erschlossen wird er über den Eingang im Süd-Westen am Siegwaldweg. Von hier führt eine 

barrierefreie Rampenanlage durch einen Spielwald mit Sand- und Matschbereichen und zwi-

schen begrünten Hügeln zum Vorbereich des Kindergartens mit einer grosszügigen Rasen-

fläche zwischen den Fassaden. 

Zwischen den Spielhügeln ist ein Gemüsegarten vorgesehen, der von den Kindern bewirt-

schaftet wird. Ein Schleichpfad führt vom Haupteingang durch den Spielwald parallel zum 

Siegwaldweg, von wo ein geschützter Grillplatz, der sich unter der Winterlinde befindet, er-

reicht wird. Dieser Ort bildet einen geschützten Rahmen für grössere Gruppenaktivitäten. 

Durch einen runden Durchschlupf mit hohen Stufen in der Gartenmauer wird ein Rundgang 

über ein kleines Kletterelement ermöglicht. 

Im Inneren der Gartenmauer entsteht ein überdachter Aussenraum, der mit weichem, hellem 

Gummibelag ausgestattet wird. 

Die beiden, den Ort prägenden bestehenden Bäume bleiben erhalten. Sie wirken identitäts-

stiftend und integrieren sich vollständig in die neue Gestaltung. Durch den Verzicht auf Ter-

rainanpassungen innerhalb des Kronenbereichs und die Anwendung von Wurzelschutzmass-

nahmen ist der weitere Bestand dieser wertvollen Gehölze gewährleistet. 

 

 
Modellfoto Perspektive Aussenraum 

 

  



 

  

Seite 8 3.5. Nachhaltigkeit und haustechnisches Konzept 

Der Neubau sollte den Richtlinien von MINERGIE-P® ECO entsprechen und muss somit hohe 

energetische Anforderungen erfüllen. Bei der Materialisierung wurde in der Projektierung auf 

Robustheit und Alltagstauglichkeit geachtet, auch im Sinne des ständigen Unterhalts. 

Das Gebäude erfüllt die energetischen Vorgaben und im Wesentlichen die Voraussetzungen 

für eine Zertifizierung nach MINERGIE-P® ECO. Zudem spielt auch die Luftqualität eine wich-

tige Rolle, hier finden die eco Richtlinien für eine schadstofffreie Luft in den Innenräumen 

Anwendung. 

Die Wärme bezieht das Gebäude über den Wärmeverbund Riehen. Die eingesetzten Materi-

alien entsprechen dem nachhaltigen und ökologischen Bauen. Primär wird heimisches Holz 

für den Ausbau eingesetzt. Im Speziellen wird für das Tragwerk Holz aus dem Riehener Wald 

und aus der Nordwestschweiz verbaut. 

Das technische Konzept des Gebäudes sieht eine möglichst einfache, aber adäquate Gebäu-

deausstattung vor. Alle notwendigen Installationen werden erstellt, ohne das Gebäude tech-

nisch unnötig zu überladen. Die technische Ausstattung ist nutzungs- und gebrauchsgerecht 

konzipiert, sodass den Nutzern selbst die Möglichkeit überlassen wird, die gewünschten Situ-

ationen stets beeinflussen und anpassen zu können. Vor allem die „kleinen Nutzer“ können 

so direkt lernen, welche Auswirkungen es hat, Fenster zu öffnen oder den Sonnenschutz her-

unter zu fahren. Lediglich das Untergeschoss in der Variante 2 wird mechanisch belüftet. Die 

Oblichter werden mit Wind- und Regenwächtern versehen, können durch den Nutzer aller-

dings übersteuert werden, sodass eine Querlüftung auch bei leichtem Regen möglich ist. Da 

jedes zweite Fensterelement nach Belieben geöffnet werden kann, wird der zum Lüften not-

wendige Öffnungsanteil bereits durch die Fassade zum Gartenhof erbracht. Alle energetisch 

notwendigen Massnahmen werden erfüllt. Die Baustoffe sind so gewählt, dass ökologische 

Aspekte im Fokus stehen, ihre Sinn- und Zweckhaftigkeit aber immer abgewogen wurde. Das 

Dach des Kindergartens ist extensiv begrünt. Die Photovoltaikanlage bedeckt das gesamte 

Vordach (120 m²). Ihre Grösse reicht somit weit über das gesetzliche Minimum von 30 m² 

hinaus. 

 

 

4. Kindergartenprovisorium 

Während der Bauzeit zur Realisierung des neuen Kindergartens braucht es für zwei Kinder-

gartenklassen einen adäquaten Raumersatz, damit Unterricht und Betreuung weiter in guter 

Qualität stattfinden können. Wie beim Kindergartenneubau an der Paradiesstrasse soll der 

Raumbedarf mit einem temporären Gebäude gewährleistet werden. Hierfür ist eine einge-

schossige, aus Raummodulen gefertigte Baute zur Anmietung vorgesehen. Ausgegangen 

wird von einer Nutzungsdauer von ungefähr 18 - 21 Monaten. 

Der Kindergarten ist auf die Nutzung eines angemessenen Aussenraums angewiesen. Die 

zum Schulhaus Wasserstelzen zählende, direkt an den Rüchligweg grenzende Grünfläche 

erfüllt diese Anforderung. Namentlich in Bezug auf den Aussenraum sowie die Möglichkeit zur 

Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen bietet dieser Standort ideale Voraussetzungen. 

  



 

  

Seite 9 5. Kosten «Basisprojekt» 

5.1. Kostenvoranschlag +/- 10 % (Kostenbasis: Baupreisindex Hochbau Nordwestschweiz, 

 April 2019) 

 

Die Kosten wurden auf der Basis des Bauprojekts errechnet und nach dem Baukostenplan 

(BKP) gegliedert. Detaillierte Zahlen können dem Kostenvoranschlag zum Basisprojekt ent-

nommen werden (siehe Planbeilage). 

 

1 Vorbereitungsarbeiten 
 

CHF 161’895 

2 Gebäude 
 

CHF 3'149’153 

4 Umgebung 
 

CHF 398’026 

5 Baunebenkosten und Übergangskonten 
 

CHF 185’649 

6 Reserve für Unvorhergesehenes (5 % von BKP 1,2,4 exkl. Honorare) 
 

CHF 145’724 

9 Ausstattung CHF 75'000 
    

    

 Erstellungskosten exkl. MwSt. CHF 4'115'447 
    

 Mehrwertsteuer 7.7% CHF 316’889 
    

    

 Erstellungskosten inkl. MwSt. CHF 4'432’336 
    

 Projektierungskredit                                                                    - 
Durch GR-Beschluss vom 26. Februar 2019 bereits bewilligt 

CHF 198'000 

    

    

 Beantragter Investitionskredit (gerundet) CHF 4'235'000 
    

    

 Projektierungskredit Variante «Teilunterkellerung» 
Gemäss ER Entscheid vom 29. April 2020 und durch GR-Beschluss vom 

19. Mai 2020 bereits bewilligt. 

CHF 78’851 

 

 

5.2. Kennzahlen «Basisprojekt» 

Grundmengen nach SIA 416: 

GV Gebäudevolumen m³ 2’934 

GF Geschossfläche in m² 808 

CHF pro m³ GV (BKP 2 inkl. MwSt.) 1’156 

CHF pro m² GF (BKP 2 inkl. MwSt.)  4’195 

 

Kostenkennwerte zu Vergleichsbauten 

Für die Kostenkennwerte wurden ähnliche Bauten mit gleichen Nutzungen und ähnlichem 

Standard herangezogen. Eine detaillierte Übersicht liegt im Anhang bei (siehe Planbeilage, 

Kennzahlenvergleich). Detaillierte Zahlen können dem Kostenvoranschlag zur Variante mit 

Unterkellerung entnommen werden (siehe Planbeilage). 

  



 

  

Seite 10 6. Kosten Erweiterungsprojekt mit Variante «Teilunterkellerung» 

6.1. Kostenvoranschlag +/- 10 % (Kostenbasis: Baupreisindex Hochbau Nordwest-

 schweiz, April 2019) 

Die errechneten Kosten für die Teilunterkellerung wurden analog dem Basisprojekt nach dem 

Baukostenplan (BKP) gegliedert. Detaillierte Zahlen können dem Kostenvoranschlag zur Va-

riante «Teilunterkellerung» entnommen werden (siehe Planbeilage). 

 

1 Vorbereitungsarbeiten 
 

CHF 111’325 

2 Gebäude 
 

CHF 544’885 

4 Umgebung 
 

CHF - 

5 Baunebenkosten und Übergangskonten 
 

CHF 27’486 

6 Reserve für Unvorhergesehenes (5 % von BKP 1,2,4 exkl. Honorare) 
 

CHF 24’756 

9 Ausstattung CHF - 
    

    

 Erstellungskosten Variante «Teilunterkellerung» exkl. MwSt. CHF 708’452 
    

 Mehrwertsteuer 7.7% CHF 54’551 
    

    

 Erstellungskosten «Teilunterkellerung» inkl. MwSt. CHF 763’003 
    

 Erstellungskosten «Basisprojekt» inkl. MwSt.  CHF 4'432'336 
    

    

 Total Erstellungskosten «Basisprojekt» mit «Teilunterkelle-

rung» 

CHF 5'195’339 

    

 Projektierungskredit «Basisprojekt»                                               - 
Durch GR-Beschluss vom 26. Februar 2019 bereits bewilligt. 

CHF 198'000 

    

 Projektierungskredit Variante «Teilunterkellerung»                        - 
Gemäss ER Entscheid vom 29. April 2020 und durch GR-Beschluss vom  

19. Mai 2020 bereits bewilligt. 

CHF 78’851 

    

    

 Beantragter Investitionskredit (gerundet) CHF 4'920’000 
    

 

7. Kosten für «Kindergartenprovisorium» 

7.1. Kostenvoranschlag +/- 10 % (Kostenbasis: Baupreisindex Hochbau Nordwest-

 schweiz, April 2021) 

Die errechneten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: 

Detaillierte Zahlen können dem Kostenvoranschlag zum «Kindergartenprovisorium» entnom-

men werden (siehe Planbeilage). 

  



 

  

Seite 11 1 Vorbereitungsarbeiten 
 

CHF 11’000 

2 Gebäude (Erstellung/Rückbau sowie Miete für 21 Monate) 

* exkl. interner Aufwand für Planung und Bauleitung 
 

CHF 621’000 

4 Umgebung (inkl. Wiederherstellung nach Nutzungsende) 
 

CHF 45’000 

5 Baunebenkosten und Reserven für Unvorhergesehenes 
 

CHF 44’000 

9 Ausstattung CHF 30'000 
    

    

 Erstellungskosten exkl. MwSt. CHF 751'000 
    

 Mehrwertsteuer 7.7% CHF 57’827 
    

    

 Beantragter Investitionskredit (gerundet) CHF 809'000 
    

 

* Planung und Bauleitung werden intern über die Abteilung Bau, Mobilität und Umwelt abge-

wickelt. Die Leistungen erfolgen im Rahmen der bewilligten Ressourcen und werden auf rund 

CHF 50‘000 beziffert. 

 

 

8. Finanzierung 

8.1. Rückbau des bestehenden Kindergartens Siegwaldweg 9; Auswirkungen auf die  

 Bilanz 

Bilanzmässig belastet der Rückbau der Liegenschaft des Kindergartens Siegwaldweg 9 die 

Rechnung nicht. Die Liegenschaft ist amortisiert; ihr Wert in der Bilanz ist gleich null.  

 

8.2. Neubau Doppelkindergarten mit Drittnutzung 

Die Erstellungskosten werden aktiviert (Basisprojekt: CHF 4'432’336, inkl. allfälliger Variante 

Unterkellerung: CHF 5'195'339). Sie sind die Basis (angenommener Gebäudeversicherungs-

wert) für die Berechnung der Folgekosten. Als Folgekosten fallen jährlich interne Mietkosten 

von 4 % des Gebäudeversicherungswerts in Höhe von rund CHF 177‘000 (CHF 208'000 mit 

Variante Unterkellerung) zu Lasten des Produkts „Primarstufe“ der Abteilung Bildung und Fa-

milie an. Die Kalkulation der Miete von 4 % beinhaltet Instandsetzungs-, Unterhalts- und Zins-

kosten und entspricht den festgeschriebenen Ansätzen der internen Verrechnung bei gemein-

deeigenen Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Gegenüber heute werden die intern 

verrechneten Mietkosten des Neubaus für den Bereich Kindergarten bei beiden Varianten 

deutlich höher sein (bei der Basisvariante um rund CHF 137'000, bei der Variante mit Unter-

kellerung um CHF 168'000 (bisher ca. CHF 40‘000). 

Bei einem Entscheid für die Variante ohne Unterkellerung werden die Projektierungskosten 

für die Variante «Unterkellerung» von CHF 78'851 der laufenden Rechnung dem Bereich 

Neutrales belastet. 

  



 

  

Seite 12 8.3. Provisorium Kindergarten auf Schulareal Wasserstelzen 

Die unter Punkt 7 genannten Kosten in Höhe von CHF 809'000 für die Erstellung, die Miete 

und den Rückbau des Provisoriums für die 18 Monate gehen zu Lasten des Produkts «Pri-

marstufe» der Abteilung Bildung und Familie. 

 

Die für das Provisorium anfallenden Kosten sind im Leistungsauftrag und Globalkredit 2022 

bis 2023 nicht enthalten. 

 

Die im Leistungsauftrag und Globalkredit 2022 bis 2023 enthaltenen Kosten für die jährliche 

interne Miete von CHF 40'000 fallen nach dem Rückbau der Liegenschaft weg. 

 

 

9. Termine  

Im Anschluss des bewilligten Kredits soll das ordentliche Baubegehren auf Grundlage des 

generellen Entscheids beim Bauinspektorat eingereicht werden. U.s. werden die Grobtermine 

dargestellt. 

 

 
 

Angestrebt wird, den Neubau dem Schulbetrieb auf den Schuljahresbeginn 2024/25 überge-

ben zu können. 

 

 

  



 

  

Seite 13 10. Bericht des Gemeinderats zum Anzug Thomas Strahm und Kons. betreffend 

Variante Projekt Doppelkindergarten Siegwaldweg 

Wortlaut: 

 

"Gemäss Interpellationsbeantwortung vom 30. Oktober 2019 betreffend meiner Interpellation 

Neubau Projekt Doppelkindergarten Siegwaldweg beabsichtigt der Gemeinderat, dem Parla-

ment das genannte Projekt ohne Unterkellerung vorzulegen. Wie die Vergangenheit gezeigt 

hat, macht es aber Sinn, um eine Rückweisung zu verhindern und damit keine kostbare Zeit 

zu verlieren, bei solchen Bauvorhaben dem Parlament Varianten vorzulegen, was auch die 

Begründung und Empfehlung des Gemeinderats unterstreichen kann, insbesondere sei auch 

auf das damalige Projekt Kindergarten Paradiesstrasse hingewiesen, welches erst nach 

Rückweisung durch das Parlament mit einer entsprechenden Variante vorgelegt wurde, wel-

che dann auch realisiert worden ist. 

 

Aus diesem Grund bitte ich den Gemeinderat zu prüfen und zu berichten, wie eine teilweise 

oder ganz unterkellerte Variante alternativ zur jetzigen Planung zu projektieren wäre und was 

diese im Vergleich zur Variante ohne Keller kosten würde, und diese Variante dem Parlament 

mit dem bereits aufgegleisten Projekt als Alternative vorzulegen.“ 

 

sig. Thomas Strahm Heinz Oehen 

 Jürg Blattner Petra Priess 

 Susanne Fisch Regina Rahmen 

 Christian Griss Franziska Roth-Bräm 

 Marianne Hazenkamp-von Arx Caroline Schachenmann 

 Andreas Hupfer Jürg Sollberger 

 Martin Leschhorn Strebel Paul Spring 

 Hans Rudolf Lüthi Heiner Vischer 

 Alfred Merz Thomas Widmer-Huber 

 David Moor Brigitte Zogg 

 

 

Der Gemeinderat nimmt dazu wie folgt Stellung:  

Im Zwischenbericht des Gemeinderats vom 27. April 2021 wurde der Einwohnerrat über die 

Möglichkeiten einer Teilunterkellerung im Planungsstand Vorprojekt informiert. Inzwischen 

konnte die Projektvariante auf denselben Planungsstand «Bauprojekt mit Kostenvoranschlag 

+/- 10 %» ausgearbeitet werden. 

 

Wie unter Pkt. 3.3 bereits dargelegt, erweist sich die Unterkellerung sehr anspruchsvoll und 

entsprechend kostspielig. Ein wesentlicher Kostenfaktor stellt dabei die Baugrubensicherung 

dar, welche durch die Grenzbebauung keine herkömmliche Bauweise erlaubt und besondere 

Massnahmen erfordert - dies damit die Anliegerparzellen so wenig wie möglich beansprucht 



 

  

Seite 14 werden. Aber auch weitere Umstände machen die Unterkellerung aufwendig und vergleichs-

weise teuer (siehe untenstehende Tabelle). So gestalten sich die Vorkehrungen zum Schutz 

gegen Radon deutlich aufwendiger als ohne Unterkellerung. Im Weiteren bedarf es für die 

Kellerräume einer mechanischen Lüftung sowie die Ausbildung zusätzlicher Brandabschnitte. 

Dazu kommt, dass es für die Entwässerung zusätzlich eine Hebevorrichtung braucht. Die Un-

terkellerung würde zwangsläufig auch zu einer deutlich längeren Bauzeit führen, wodurch sich 

der Bezug des neuen Kindergartens noch länger hinziehen würde. 

 
Kennzahlenvergleich «Unterkellerung» 

Grundmengen nach SIA 416: 

 

 GV GF CHF pro m³ CHF pro m² 

 

(Gebäudevolumen 

in m³) 

(Geschossfläche 

in m²) 

(BKP 2 

inkl. MwSt.) 

(BKP 2 

inkl. MwSt.) 

     

Siegwaldweg 496 171  1'184   3'426 

Paradiesstrasse 380 140    737    2’000 

«Standardkeller» 
  

* 650 * 1'750 

 

* Angenommener Durchschnittswert für die Erstellung eines Kellers im Wohnungsbau, nicht 

ausgebaut und ohne besondere Erschwernisse. 

 

Da das Basisprojekt bereits über ausreichend Stauraum und Lagermöglichkeiten verfügt und 

aus schulischer Sicht keine Notwendigkeit für weitere Lagerflächen besteht, ist der Gemein-

derat zur Überzeugung gekommen, dass eine Unterkellerung, verbunden mit einer Investition 

in dieser Grössenordnung, weder sinnvoll noch verhältnismässig wäre. Er empfiehlt daher, 

auf die Unterkellerung zu verzichten und den Anzug abzuschreiben. 

 

  



 

  

Seite 15 11. Antrag 

Der Gemeinderat legt dem Einwohnerrat bezüglich des Neubaus des Doppelkindergartens 

mit Mehrzweckraum zwei Beschlussvarianten vor. Dabei spricht sich der Gemeinderat für Va-

riante 1 ohne Unterkellerung aus: 

 

Variante 1:  Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat für die Realisierung eines  

Doppelkindergartens mit Mehrzweckraum ohne Unterkellerung einen Investiti-

onskredit von CHF 4'235'000. 

 

Variante 2:  Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat für die Realisierung eines  

Doppelkindergartens mit Mehrzweckraum und einer Teilunterkellerung einen In-

vestitionskredit von CHF 4'920'000. 

 

Für beide Varianten beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat einen zusätzlichen Inves-

titionskredit über CHF 809'000 für die Erstellung eines Kindergartenprovisoriums während der 

Bauzeit. 

 

Weiter beantragt der Gemeinderat, den Anzug Thomas Strahm und Kons. betreffend Variante 

Projekt Doppelkindergarten Siegwaldweg vom 28 November 2019 abzuschreiben 

 

 

 

Riehen, 1. Februar 2022 

 

 

Gemeinderat Riehen 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 

 

   

 

Hansjörg Wilde Patrick Breitenstein 

 

 

 

 

 

 

 

Beigefügt:   Beschlussentwürfe für die Varianten 1 und 2 

 

Beilage: Beilage Vorlage Investitionskredit 

 

  



 

  

Seite 16  Beschlussvariante 1 

 

Beschluss des Einwohnerrats betreffend Neubau Doppelkindergarten Sieg-

waldweg, Investitionskredit 

 

 

„Der Einwohnerrat bewilligt auf Antrag des Gemeinderats [und der zuständigen Sachkommis-

sion Bildung und Familie (SBF)] einen Investitionskredit über CHF 4'235'000 (Preisbasis 

Schweizerischer Baupreisindex Hochbau Nordwestschweiz vom April 2019) für die Realisie-

rung eines Doppelkindergartens mit Mehrzweckraum ohne Unterkellerung sowie einen Inves-

titionskredit über CHF 809'000 (Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex Hochbau Nord-

westschweiz vom April 2021) für die Erstellung eines Kindergartenprovisoriums während der 

Bauzeit.  

 

Dieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“ 

 

 

Riehen, Datum 

 

 

Im Namen des Einwohnerrats 

  

Der Präsident: Der Ratssekretär: 

  

Andreas Zappalà David Studer 

 

 

 

 

 

(Ablauf Referendumsfrist) 

  



 

  

Seite 17  Beschlussvariante 2 

 

Beschluss des Einwohnerrats betreffend Neubau Doppelkindergarten Sieg-

waldweg, Investitionskredit 

 

 

„Der Einwohnerrat bewilligt auf Antrag des Gemeinderats [und der zuständigen Sachkommis-

sion Bildung und Familie (SBF)] einen Investitionskredit über CHF 4'920'000 (Preisbasis 

Schweizerischer Baupreisindex Hochbau Nordwestschweiz vom April 2019) für die Realisie-

rung eines Doppelkindergartens mit Mehrzweckraum und einer Teilunterkellerung sowie ei-

nen Investitionskredit über CHF 809'000 (Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex Hochbau 

Nordwestschweiz, vom April 2021) für die Erstellung eines Kindergartenprovisoriums während 

der Bauzeit. 

 

Dieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“ 

 

 

Riehen, Datum 

 

 

Im Namen des Einwohnerrats 

  

Der Präsident: Der Ratssekretär: 

  

Andreas Zappalà David Studer 

 

 

 

 

 

(Ablauf Referendumsfrist) 

 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Neubau Doppelkindergarten mit Drittnutzung 
im Siegwaldweg 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Grundriss Erdgeschoss 
«Basisprojekt» 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Grundriss Erdgeschoss 
Variante «Teilunterkellerung» 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Grundriss Untergeschoss 
Variante «Teilunterkellerung» 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Längsschnitt B, «Basisprojekt» 

Längsschnitt A, «Basisprojekt» 

«Basisprojekt» 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Querschnitt 2, Variante Teilunterkellerung 

Querschnitt 1, Variante Teilunterkellerung 

„Variante Teilunterkellerung“ 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Schnitt durchs Treppenhaus 
Variante «Teilunterkellerung» 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Materialisierung Bauprojekt 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Kostenvoranschlag nach BKP ± 10% (exkl. MwSt.) 
 
«Basisprojekt»  
 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Kostenvoranschlag nach BKP ± 10% (exkl. MwSt.) 
 
Variante «Teilunterkellerung»  
 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Vergleich Kostenkennwerte «Basisprojekt» 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Situation Kindergartenprovisorium 



 

Beilage zur Vorlage Investitionskredit Nr. 18-22.120.01  
  

Kostenvoranschlag nach BKP ± 10% (exkl. MwSt.) 
 
«Kindergartenprovisorium»  
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